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Um die Fähigkeit der Banken zur Kreditvergabe und zum Ausgleich coronabedingter Verluste zu maximieren, hat die Europäische

Kommission am 28.4.2020 einige gezielte „Sofort“-Änderungen an den Bankaufsichtsvorschriften der EU (der Eigenkapitalverord-

nung) vorgeschlagen. Es handelt sich umaußergewöhnliche temporäreMaßnahmen,mit denen die unmittelbaren Folgen der Co-

ronakrise abgemildertwerden sollen, heißtes dazu in EUAktuell desselbenTags. Hierzu zähltendieAnpassungdesZeitplans für die

Anwendung der Internationalen Rechnungslegungsstandards auf das Kapital der Banken, eine günstigere Behandlung vonGaran-

tien, die während der Krise gewährt werden, die Verschiebung des Anwendungsbeginns des Puffers bei der Verschuldungsquote

unddieÄnderungderArtundWeise,wiebestimmteRisikopositionenvonderBerechnungderVerschuldungsquoteausgenommen

werden. Darüber hinaus wolle die Kommission mehrere bereits vereinbarte Maßnahmen vorziehen, mit denen Banken ein Anreiz

zur FinanzierungvonArbeitnehmern, KMUund Infrastrukturprojektengegebenwerdensoll. DieMitteilunguntermaueredie jüngs-

ten Verlautbarungen bspw. des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) oder der

Europäischen Zentralbank, die sich für eine flexible Anwendung der Bilanzierungs- und Aufsichtsvorschriften ausgesprochen hat-

ten. Die Kommission ermutige Banken und Aufsichtsbehörden, die Flexibilität des Bilanzierungs- und Aufsichtsrahmens der EU zu

nutzen. So werde in der Mitteilung bspw. darauf hingewiesen, dass die EU-Vorschriften erfreulicherweise eine gewisse Flexibilität

bieten, wenn es darum geht, bei öffentlichen und privaten Krediten Tilgungspausen einzuräumen (EBA-Leitlinien vom 2.4.). Die

Deutsche Kreditwirtschaft begrüßte das Maßnahmenpaket (PM DK vom 28.4.2020): „Die heute vorgeschlagenen Maßnahmen

werden zu einer Kapitalentlastung führen. Damit tragen sie dazu bei, dass unsere Banken und Sparkassen weiter und mehr drin-

gend benötigte Kredite vergeben können […]“, betonteMarija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-

ken und Raiffeisenbanken als diesjähriger Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft.
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Rechnungslegung
IASB: Anpassung von IFRS 16 vor dem Hin-

tergrund von COVID-19

-tb-Der International AccountingStandardsBoard

(IASB) hat am 17.4.2020 per Videokonferenz ge-

tagt und eine Änderung des Leasing-Standards

IFRS 16 vorgeschlagen, um Unternehmen bei der

Bilanzierung von Mietkonzessionen, die im Zu-

sammenhang mit COVID-19 stehen, zu unterstüt-

zen. Am 24.4.2020 hat der IASB die vorgeschlage-

nenÄnderungenan IFRS16veröffentlicht.Dievor-

geschlagenen Änderungen würden Leasingneh-

mer von der Pflicht zur Prüfung befreien, ob

bestimmte COVID-19 bezogene Mietkonzessio-

nen als Leasingmodifikationen anzusehen sind.

Die Änderungen sollen den Leasingnehmern so-

mit Erleichterungenbei derBilanzierungvonMiet-

konzessionen gewähren und für solche Mietkon-

zessionen im Zusammenhang mit COVID-19 gel-

ten, die die im Jahr 2020 fälligen Mietzahlungen

reduzieren. Stellungnahmenzudenvorgeschlage-

nen Änderungen werden bis zum 8.5.2020 erbe-

ten. Die vollständige Pressemitteilung ist unter

https://www.ifrs.org abrufbar.

 Weitere Informationen dazu finden Sie auch

unter www.drsc.de.

EFRAG: Stellungnahme zum Standardent-

wurf ED/2020/1 des IASB

-tb- Als Antwort auf den Standardentwurf ED/

2020/1 „Interest Rate Benchmark Reform – Phase

2“ (vorgeschlagene Änderungen an IFRS 9, IAS 39,

IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16) des IASB hat die Euro-

pean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

den Entwurf einer Stellungnahme dazu veröffent-

licht. Das am 23.4.2020 veröffentlichte Dokument

unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen des

Standardentwurfs ED/2020/1 grundsätzlich. Die

EFRAGschlägt jedocheinigeKlarstellungs- undFor-

mulierungsanpassungen fürden endgültigenStan-

dard vor. Der Stellungnahmeentwurf kann bis zum

15.5.2020 kommentiert werden. Die vollständige

Pressemitteilung ist unterwww.efrag.orgabrufbar.

EU: Übernahme von Änderungen an IFRS 3

Die Europäische Union (EU) hat im Amtsblatt vom

22.4.2020 die VO (EG) Nr. 2020/551 vom 21.4.2020

zurÄnderungderVO(EG)Nr.1126/2008betreffend

die Übernahme bestimmter internationaler Rech-

nungslegungsstandards in Übereinstimmung mit

der VO (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parla-

ments und des Rates veröffentlicht. Mit dieser Ver-

ordnungwerdenÄnderungenan IFRS3 „Definition

von,Geschäftsbetrieb ,“übernommen.
(www.drsc.de)

EFRAG Endorsement Status Report

Die EFRAG hat einen aktuellen Bericht zum Sta-

tus des Übernahmeprozesses veröffentlicht, der

die EU-Übernahme der IASB-Verlautbarung „Än-

derungen an IFRS 3 Definition von ,Geschäfts-

betrieb ,“ abbildet.
(www.drsc.de)

DRSC: Mitschnitte und Ergebnisbericht der

Sitzungen der Fachausschüsse vom März/

April 2020

Die Mitschnitte der einzelnen Tagesordnungs-

punkte der 82. und 83. Sitzung des IFRS-Fachaus-

schusses (FA) vom 23.3. und vom 27.4.2020 und

der vierten Sitzung des Gemeinsamen FA vom

24.3.2020 sowie der Ergebnisbericht der Sitzungen

vom 23./24.3.2020 sind unter www.drsc.de abruf-

bar.

DRSC: Sitzungen der FA im Mai 2020 – Ta-

gesordnungen

Die Tagesordnungen für die Sitzungen der FA

(84. Sitzung IFRS-FA, 5. Sitzung Gemeinsamer FA,

48. Sitzung HGB-FA) am 11./12.5.2020 stehen

zum Download bereit.
DRSC: Jahresbericht 2019 und Quartalsbe-

richt Q1/2020

Der DRSC-Jahresbericht 2019 ist unter https://

www.drsc.de/berichte/ auf Deutsch und unter

https://www.drsc.de/en/reports/ auf Englisch

zum Download verfügbar. Der Bericht des DRSC

zum ersten Quartal 2020 ist ebenfalls auf der

DRSC-Homepage abrufbar.
BReG: Keine Mehrkosten durch andere bi-

lanzielle Behandlung von Pfandflaschen

DieBundesregierung (BReG)gehtnicht davonaus,

das durch eine andere bilanzielle Behandlung von

Pfandflaschen in Brauereien Mehrkosten inner-

halb des Pfandkreislaufs für die Brauereibranche

entstehen.Dies teilt dieRegierung in ihrerAntwort

(19/18439) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Frak-

tion (19/17902) mit, die sich nach den Auswirkun-

genderaufgrundeinerRechtsänderungerforderli-

chen Auflösung der von den Brauereien gebilde-

ten Rückstellungen für Norm-Pfandflaschen er-

kundigthatte.
(hib 433/2020 vom 27.4.2020)

Wirtschaftsprüfung
IDW: Aktualisierung des IDW PH 9.970.33

und des IDW PH 9.970.80

Der Energiefachausschuss (EFA) des Instituts der

Wirtschaftsprüfer (IDW) hat IDW-Prüfungshinwei-

se verabschiedet, die für die bevorstehende Prü-

fungssaison aktualisiert werden mussten:

– IDW-Prüfungshinweis „Besonderheiten der

Prüfungen nach § 30 Abs. 1 Nr. 9 KWKG der

Abrechnungen eines Netzbetreibers für das

Kalenderjahr 2019 (IDW PH 9.970.33)“,

– IDW-Prüfungshinweis „Besonderheiten der Prü-

fung imZusammenhangmit der Antragstellung
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